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führung der notwendigen Fürsorgemaß
nahmen der Abteilung Gesundheits- und 
Sozialwesen des Rates des Kreises oder des 
Stadtbezirkes.

Anmerkung: Vgl. §§ 13 und 15 der VO vom 
1.3.1978 über Feierabend- und Pflege
heime (GBl. I Nr. 10 S. 125) und § 6 
Buchst, d und e und § 7 der 1. DB dazu 
vom 1.3.1978 (GB1.1 Nr. 10 S. 128) sowie 
die Gemeinsame Anw. vom 3. 4.1969 über 
die Zusammenarbeit der Organe der Ju
gendhilfe und der Organe des Gesundheits
und Sozialwesens zur Verhütung und Be
seitigung der sozialen Fehlentwicklung 
oder sonstigen Gefährdung von Kindern im 
Alter bis zu 3 Jahren, deren Erziehung, 
Entwicklung oder Gesundheit unter der 
Verantwortung der Erziehungsberechtigten 
nicht gesichert sind (VuM des MfV und des 
Staatlichen Amtes für Berufsausbildung 
Nr. 11 S. 211).

§5
Fürsorge für pflegebedürftige Erwachsene
(1) Die Untersuchungsorgane haben zu ge
währleisten, daß wegen ihres Alters oder 
ihres Gesundheits- oder Körperzustandes 
pflegebedürftige Erwachsene, die infolge 
der Inhaftierung des Beschuldigten ohne 
die notwendige Betreuung bleiben würden, 
in die Obhut der von ihm beauftragten 
Verwandten, anderen Personen oder Ein
richtungen übergeben werden. Sie haben 
die Abteilung Gesundheits- und Sozialwe
sen des Rates des Kreises oder des Stadt
bezirkes unverzüglich über die eingeleite
ten Fürsorgemaßnahmen zu unterrichten.
(2) Veranlaßt der Beschuldigte keine Per
son oder Einrichtung zur Übernahme der 
Fürsorge oder lehnt der Pflegebedürftige 
die Betreuung durch die von dem Beschul
digten beauftragte Person oder Einrichtung 
ab, haben die Untersuchungsorgane unver
züglich die Abteilung Gesundheits- und So
zialwesen des Rates des Kreises -oder des 
Stadtbezirkes darüber in Kenntnis zu set- 
sen und sie zu ersuchen, die notwendigen 
Fürsorgemaßnahmen zu treffen.

Anmerkung: Vgl. hierzu VO vom 1.3.1978 
über Feierabend- und Pflegeheime (GBl. I 
Nr. 10 S. 125) und die 1. DB dazu vom 
1. 3.1978 (GBl. I Nr. 10 S. 128).

Schutz der Wohnung und des Vermögens 
§ 6
(1) Die Untersuchungsorgane haben zu ge
währleisten, daß die Wohnung und das 
Vermögen des Beschuldigten, die infolge 
seiner Inhaftierung ohne den notwendigen 
Schutz bleiben würden, den von ihm be
auftragten Verwandten, anderen Personen 
oder Einrichtungen übergeben werden.
(2) Beauftragt der Beschuldigte keine Perr 
son oder Einrichtung mit dem Schutz sei
ner Wohnung, ist die Wohnung durch die 
Untersuchungsorgane zu verschließen oder 
auf andere geeignete Weise gegen den Zu
tritt Unbefugter zu sichern. Die Untersu
chungsorgane haben den Rat der Gemeinde 
oder die Abteilung Wohnungspolitik und 
Wohnungswirtschaft des Rates des Stadt
bezirkes oder der Stadt, erforderlichen
falls auch den Vermieter, über die eingelei
teten Schutzmaßnahmen zu unterrichtein.
(3) Wird infolge von Baumaßnahmen, Ab
rißarbeiten oder aus ähnlichen dringlichen 
Gründen die Räumung der Wohnung des 
Beschuldigten erforderlich, hat der Rat der 
Gemeinde oder die Abteilung Wohnungs
politik und WohnungsWirtschaft des Rates 
des Stadtbezirkes oder der Stadt nach Ab
sprache mit dem Beschuldigten für die si
chere Unterbringung der Möbel, des Haus
rates und der sonstigen in der Wohnung 
befindlichen Sachen zu sorgen.
(4) Gehen von dem Zustand der Wohnung 
des Beschuldigten Gefahren oder Schäden 
für leben, Gesundheit oder Sachwerte aus, 
hat der Rat der Gemeinde oder die Abtei
lung Wohnungspolitik und Wohnungswirt- 
schaft des Rates des Stadtbezirkes oder der 
Stadt die notwendigen Maßnahmen zur 
Abwendung der Gefahren oder Schäden zu 
veranlassen. Sind hygienewidrige Zustände 
zu beseitigen, ist die Kreis- oder Stadtbe
zirks-Hygieneinspektion zu informieren. 
Die Kreis- oder Stadtbezirks-Hygiene
inspektion hat ziu veranlassen, daß die er
forderlichen Maßnahmen zur Beseitigung 
der hygienewidrigen Zustände durchge
führt werden.

Anmerkung: Zu den Aufgaben der Kreis- 
und Stadtbezirks-Hygieneinspektionen vgl. 
die VO vom 11.12.1975 über die Staatliche 
Hygieneinspektion (GBl. I 1976 Nr. 2 S. 17) 
i. d. F. der VO vom 11.1.1978 über das Be
zirksgesundheitswesen und die Arbeits
hygieneinspektion (GBl. I Nr. 4 S. 61).
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